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492. Verordnung des Bundesministers für
Umwelt, Jugend und Familie über Verbote und
Beschränkungen von organischen Lösungsmit-

teln (Lösungsmittelverordnung)

Auf Grund des § 14 Abs. 1 des Chemikaliengeset-
zes, BGBl. Nr. 326/1987, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 300/1989 und BGBl.
Nr. 325/1990, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
verordnet:

Anwendungsbereich

§ 1. (1) Diese Verordnung enthält Bestimmungen
über organische Lösungsmittel in

1. Farben (einschließlich Druckfarben und Holz-
beizen), Lacken und sonstigen, in den
folgenden Ziffern nicht genannten Anstrich-
mitteln,

2. Holzschutzmitteln,
3. Bautenschutzmitteln (einschließlich Bitumen-

kaltklebern),
4. Klebstoffen und
5. Abbeizmitteln.

(2) Werden Zubereitungen im Sinne des Abs. 1 in
einer Form in Verkehr gesetzt, in der sie vor oder
bei der Anwendung einer Verdünnung bedürfen, so
ist bei der Beurteilung des zulässigen Lösungsmittel-
anteils von der bereits verdünnten Zubereitung
auszugehen; insoweit gelten die in dieser Verord-
nung getroffenen Regelungen auch für die Verdün-
nungsmittel der jeweils genannten Zubereitungen.

(3) Organische Lösungsmittel sind bei Raumtem-
peratur (20 °C) und Normaldruck (1013 hPa)
flüssige organische Verbindungen (Stoffe oder

Zubereitungen) mit einem Siedepunkt von höch-
stens 200 °C, die andere Inhaltsstoffe der in Abs. 1
genannten Zubereitungen zu lösen vermögen und
die während oder nach deren bestimmungsgemäßer
Anwendung verdunsten. Reaktivlösungsmittel sind
keine organischen Lösungsmittel im Sinne dieser
Verordnung.

Verbote und Beschränkungen bestimmter
Lösungsmittel

§ 2. (1) Das Inverkehrsetzen von Zubereitungen
gemäß § 1 Abs. 1, die als Lösungsmittel chlorierte
Kohlenwasserstoffe (CKW) oder Benzol enthalten,
durch Hersteller und Importeure ist ab 1. Juli 1992
verboten. Als benzol- bzw. CKW-frei gelten
Zubereitungen mit einem jeweiligen Masseanteil
von weniger als 0,1 vH.

(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen folgende
Zubereitungen noch mit einem höheren CKW-Ge-
halt in Verkehr gesetzt werden:

1. Klebstoffe (§ 1 Abs. 1 Z 4) bis 31. Dezember
1993,

2. Schaumstoffkleber (§ 1 Abs. 1 Z 4), soweit zur
Hemmung der Entflammbarkeit die Beifü-
gung von CKW erforderlich ist, bis 31. De-
zember 1995,

3. Steinkohlenteerpechprodukte (§1 Abs. 1 Z 3)
bis 31. Dezember 1994,

4. Bitumenkaltkleber (§ 1 Abs. 1 Z 3) bis 31. De-
zember 1995,

5. Druckgaspackungen zum Aufbringen von
Zubereitungen gemäß § 1 Abs. 1, soweit zur
Reduktion der Flammenlänge die Beifügung
von Methylenchlorid erforderlich ist, bis
31. Dezember 1994.
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§ 3. (1) Unbeschadet des Verbots nach § 2 Abs. 1
wird für aromatische Kohlenwasserstoffe als Lö-
sungsmittel ein höchstzulässiger Masseanteil festge-
legt. Die gewerbliche Verwendung von Zubereitun-
gen gemäß § 1 Abs. 1 mit einem höheren als dem
nachstehenden Aromatengehalt sowie deren Inver-
kehrsetzen durch Hersteller und Importeure sind
verboten:

1. in Bautenschutzmitteln (§ 1 Abs. 1 Z 3) 20 vH
ab 1. Jänner 1996;

2. in Kontaktklebern (§ 1 Abs. 1 Z 4) 15 vH ab
1. Jänner 1996;

3. in sonstigen Klebstoffen (§ 1 Abs. 1 Z 4) 5 vH
ab 1. Jänner 1993;

4. unbeschadet der Abs. 2 und 3 in sonstigen
Zubereitungen 5 vH ab 1. Jänner 1996.

(2) Die gewerbliche Verwendung von Zuberei-
tungen gemäß § 1 Abs. 1 mit einem höheren als dem
in Abs. 1 Z 4 angegebenen Masseanteil an aromati-
schen Kohlenwasserstoffen ist weiterhin zulässig,
wenn für die Verwendung dieser Zubereitungen
Schutzvorrichtungen (zB Abluftreinigung) so vor-
gesehen sind, daß je Mengeneinheit kein höherer
Anteil emittiert wird als bei Verwendung von
Zubereitungen, die dem Abs. 1 Z 4 entsprechen.
Hersteller und Importeure dürfen Zubereitungen,
die zu einer solchen gewerblichen Verwendung
bestimmt sind, in Verkehr setzen.

(3) Wer Zubereitungen in Verkehr setzt, die zu
einer gemäß Abs. 2 zulässigen gewerblichen Ver-
wendung bestimmt sind, hat auf Verlangen der
Behörde nachzuweisen, daß die Zubereitungen
ausschließlich an gewerbliche Verwender abgege-
ben werden. Soweit es für die Erfüllung der
Nachweispflicht erforderlich ist, sind hierüber
Aufzeichnungen zu führen.

Beschränkung für organische Lösungsmittel in
Farben, Lacken und Anstrichmitteln

§4. (1) Der Masseanteil von organischen
Lösungsmitteln in Zubereitungen gemäß § 1 Abs. 1.
Z 1 wird mit 10 vH begrenzt. In den Masseanteil an
organischen Lösungsmitteln ist der gemäß § 3 Abs. 1
Z 4 zulässige Aromatengehalt einzurechnen. Die
gewerbliche Verwendung von Zubereitungen, die
einen höheren Gehalt an solcherart beschränkten
Lösungsmitteln aufweisen, und deren Inverkehrset-
zen durch Hersteller und Importeure sind für
Autoreparaturlacke und für Korrosionsschutzbe-
schichtungen von Metalloberflächen ab 1. Jänner
2000, für sonstige Zubereitungen ab 1. Jänner 1996
verboten, soweit nicht die Abs. 3 und 4 Anwendung
finden.

(2) Von der Beschränkung des Abs. 1 ausgenom-
men sind die organischen Lösungsmittel Ethanol,
Isopropanol und Aceton, das letztere jedoch nur bis
31. Dezember 1998 und nur in Holzbeizen, Holz-
oder Kunststofflacken.

(3) Die gewerbliche Verwendung von Zuberei-
tungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 mit einem höheren als
dem in Abs. 1 angegebenen Masseanteil an
organischen Lösungsmitteln ist weiterhin zulässig,
wenn

1. für die Verwendung dieser Zubereitungen
Schutzvorrichtungen (zB Abluftreinigung) so
vorgesehen sind, daß je Mengeneinheit kein
höherer Anteil emittiert wird als bei Verwen-
dung von Zubereitungen, die dem Abs. 1
entsprechen, oder

2. die Verwendung in einer Betriebsanlage mit
einem Massenstrom an Lösungsmitteln von
höchstens 15 kg pro Tag, aber nicht mehr als
2000 kg pro Jahr (bei Verwendungszeitbe-
schränkung) erfolgt.

Hersteller und Importeure dürfen Zubereitungen,
die zu einer solchen gewerblichen Verwendung
bestimmt sind, in Verkehr setzen.

(4) Wer Zubereitungen in Verkehr setzt, die zu
einer gemäß Abs. 3 zulässigen gewerblichen Ver-
wendung bestimmt sind, hat auf Verlangen der
Behörde nachzuweisen, daß die Zubereitungen
ausschließlich an gewerbliche Verwender abgege-
ben werden. Soweit es für die Erfüllung der
Nachweispflicht erforderlich ist, sind hierüber
Aufzeichnungen zu führen.

(5) Von den Bestimmungen der Abs. 1, 3 und 4
ausgenommen sind Bodenmarkierungsmaterialien,
die der ÖNORM B 2440, ausgegeben am 1. März
1991, entsprechen. Diese ÖNORM ist beim
Österreichischen Normungsinstitut, Heinestraße
38, Postfach 130, A-1021 Wien, erhältlich.

Ausnahmen

§ 5. Ausgenommen von § 2 Abs. 1 hinsichtlich der
in § 2 Abs. 2 Z 2 genannten Zubereitungen sowie
von den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 ist das
Inverkehrsetzen zu Exportzwecken, wenn der
ausländische Abnehmer eine von diesen Bestimmun-
gen abweichende Zusammensetzung der Zuberei-
tungen gemäß § 1 Abs. 1 verlangt und die
technischen Lieferbedingungen auf Verlangen ab-
schriftlich dem Bundesminister für Umwelt, Jugend
und Familie vorgelegt werden. Die Mitteilungs-
pflicht des § 16 Abs. 4 ChemG bleibt unberührt.

§ 6. (1) Zubereitungen, die den Anforderungen
des § 3 oder des § 4 nicht entsprechen, und in § 2
Abs. 2 Z 2 genannte Zubereitungen, die den
Anforderungen des § 2 Abs. 1 nicht entsprechen,
sind von den Verboten der gewerblichen Verwen-
dung und des dafür notwendigen Inverkehrsetzens
ausgenommen, soweit der Einsatz eines erhöhten
Anteils an organischen Lösungsmitteln für die
vorgesehene Verwendung aus technischen Gründen
erforderlich und ein Ersatz durch andere Lösungs-
mittel oder andere Verfahren nach dem Stand der
Technik (§ 71 a GewO 1973) nicht möglich ist.
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(2) Zubereitungen, die ausschließlich durch
einfache physikalische Verfahren (Extraktion, De-
stillation) aus land- und forstwirtschaftlichen
Kulturen oder Erzeugnissen gewonnene organische
Lösungsmittel enthalten und die den Anforderun-
gen des § 4 nicht entsprechen, sind vom Verbot des
Inverkehrsetzens ausgenommen, soweit ein gegen-
über § 4 Abs. 1 erhöhter Lösungsmittelanteil für die
vorgesehene Verwendung aus technischen Gründen
erforderlich ist und für denselben Verwendungs-
zweck nicht eine andere Produktgruppe verfügbar
ist, deren Auswirkungen auf die Umwelt unter
Berücksichtigung der Herstellung, Verwendung
und Beseitigung insgesamt günstiger zu beurteilen
sind.

(3) Hersteller und Importeure von Zubereitungen
im Sinne der Abs. 1 oder 2 haben das Vorliegen der
jeweiligen Voraussetzungen vor der Herstellung
oder der Einfuhr durch ein Gutachten einer nach
den hiefür in Betracht kommenden Rechtsvorschrif-
ten befugten Person oder Stelle bestätigen zu lassen
und eine Abschrift des Gutachtens dem Bundesmini-
ster für Umwelt, Jugend und Familie vorzulegen.
Das Gutachten darf zum Zeitpunkt des Einlangens
beim Bundesministerium für Umwelt, Jugend und
Familie nicht älter als sechs Monate sein; in dem
Gutachten ist — bezogen auf eine durch ihren
besonderen Verwendungszweck definierte Pro-
duktgruppe — zu begründen, warum eine Reduk-
tion bzw. ein Ersatz der organischen Lösungsmittel
innerhalb einer bestimmten, zwei Jahre nicht
übersteigenden Frist nicht möglich ist. Nach Ablauf
der Frist ist das weitere Vorliegen der Vorausset-
zungen gegebenenfalls durch ein neuerliches
Gutachten darzulegen.

(4) Legt ein Verwender von Zubereitungen im
Sinne der Abs. 1 oder 2 dem Bundesminister für
Umwelt, Jugend und Familie ein dem Abs. 3
entsprechendes Gutachten vor, so entfällt die
Vorlagepflicht des Herstellers oder Importeurs im
Umfang der durch das Gutachten erbrachten
Bestätigung.

Feldgrill-Zankel

493. Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
über die Regelung der zeitlichen Abstände
zwischen den einzelnen" periodischen Untersu-

chungen auf IBR/IPV

Auf Grund des § 15 Abs. 2 des Bundesgesetzes
vom 12. Dezember 1989 zur Bekämpfung der
Infektiösen Bovinen Rhinotracheitis und der Infek-
tiösen Pustulösen Vulvovaginitis (IBR/IPV-Ge-
setz), BGBl. Nr. 636/1989, wird verordnet:

§ 1. Die periodischen Untersuchungen auf
IBR/IPV sind in zeitlichen Abständen von minde-
stens 21 bis höchstens 27 Monaten durchzuführen.

§ 2. Die periodischen Untersuchungen auf
IBR/IPV sind gleichzeitig mit den periodischen
Untersuchungen auf Brucellose (Abortus Bang) und
auf enzootische Rinderleukose vorzunehmen.

Ettl

494. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen über die Zulassung von Telekopie-
rern zur Einreichung von Anbringen an das
Bundesministerium für Finanzen, an die
Finanzlandesdirektionen sowie an die Finanz-

ämter und Zollämter

Auf Grund des § 86 a Abs. 2 der Bundesabgaben-
ordnung (BAO), zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 10/1991, und des § 56 Abs. 2 des Finanzstrafge-
setzes, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 465/1990,
wird verordnet:

§ 1. Für Anbringen im Sinn des § 86 a Abs. 1
erster Satz BAO, die in Abgaben-, Monopol- oder
Finanzstrafangelegenheiten an das Bundesministe-
rium für Finanzen, an eine Finanzlandesdirektion,
an ein Finanzamt oder an ein Zollamt gerichtet
werden, wird die Einreichung unter Verwendung
eines Telekopierers (Telefaxgerätes) zugelassen.

§ 2. § 1 gilt nicht für Abgabenerklärungen, für
Anzeigen gemäß § 31 Gebührengesetz 1957, für
Anträge auf Rückzahlung, Umbuchung oder
Überrechnung sowie für Anmeldungen im Sinn des
Zollgesetzes 1988.

§ 3. Wird ein Anbringen gemäß § 1 unter
Verwendung eines Telekopierers eingereicht, so ist
der Einschreiter verpflichtet, das Original des
Anbringens vor Einreichung zu unterschreiben und
durch sieben Jahre zu Beweiszwecken aufzubewah-
ren. Diese Frist läuft vom Schluß des Kalenderjah-
res, in dem das betreffende Anbringen unter
Verwendung eines Telekopierers eingereicht wor-
den ist.

§ 4. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
tritt die Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 29. Jänner 1990 über die Zulassung
von Telekopierern zur Einreichung von Anbringen
an das Bundesministerium für Finanzen und an die
Finanzlandesdirektionen, BGBl. Nr. 102/1990, au-
ßer Kraft.

Lacina
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495. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der die

Dampfkesselverordnung geändert wird

Auf Grund des Art. 48 des Verwaltungsentla-
stungsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, in der Fassung
des § 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 55/1948 wird
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen verordnet:

Die Dampfkesselverordnung — DKV, BGBl.
Nr. 510/1986, in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr. 503/1988, 652/1988 und 482/1990 wird
wie folgt geändert:

1. §74 Abs. 1 lautet:

„(1) Für die von Dampfkesselprüfungskommissä-
ren oder Organen der Eisenbahnbehörde vorge-
nommenen Vorprüfungen und Überprüfungen im
Rahmen der Bauprüfung (§ 38 Abs. 3 lit. a), für die
Überprüfung (§ 38 Abs. 3 lit. b), für die erste
Erprobung (§ 38 Abs. 3 lit. c), für die Betriebsprü-
fung (§ 38 Abs. 3 lit. d), für jede Wiederholung der
Erprobung (§39 Abs. 1) sowie für jede wiederkeh-
rende äußere und innere Untersuchung (§ 45) an
Dampfkesseln (§ 1), Dampfgefäßen (§ 23) und
Druckbehältern (§§ 28 und 55) sind folgende
Gebühren zu entrichten:

1. Für befeuerte Dampfkessel besteht die Gebühr
aus einer Grundgebühr und einem Heizflä-
chenzuschlag:
a) Die Grundgebühr beträgt in Abhängigkeit

von der Kesselheizfläche:

b) Der Heizflächenzuschlag beträgt 4,40 S je
Quadratmeter. Bruchteile des Heizflä-
chenausmaßes sind nicht zu berücksichti-
gen.

2. Für elektrisch beheizte Dampfkessel ergibt
sich die Gebühr nach Z 1 durch Bestimmung
einer fiktiven Kesselheizfläche nach folgenden
Formeln:
a) N : 25, wobei N die höchste elektrische

Heizleistung in kW bedeutet;
b) D : 30, wenn N nicht bekannt ist, wobei D

die höchste stündliche Dampfleistung des
Kessels in kg bedeutet;

c) V : 200, wenn N nicht bekannt ist, und der
Kessel als Heißwasserkessel betrieben

wird, wobei V den Rauminhalt des Kessels
in l bedeutet.

3. Für Dampfkessel feuerloser Lokomotiven
sowie für Dampfspeicher ergibt sich die
Gebühr nach Z 1 durch Bestimmung einer
fiktiven Kesselheizfläche nach der Formel
V : 200, wobei V den Rauminhalt des
Druckgefäßes in 1 bedeutet.

4. Für Dampfüberhitzer (§ 1 Abs. 3) ist eine
Gebühr von 5 S je Quadratmeter Heizfläche,
mindestens jedoch 695 S zu entrichten.

5. Für rauchgasbeheizte Speisewasservorwärmer
(§ 1 Abs. 3) ist eine halbe Grundgebühr gemäß
Z 1 lit. a, mindestens jedoch 695 S zu
entrichten.

6. Für Dampfgefäße und für Druckbehälter der
Gruppen I und II, ausgenommen jene nach
Z 7, besteht die Gebühr aus einer Grundge-
bühr und einem Größenzuschlag:
a) Die Grundgebühr beträgt 620 S.
b) Der Größenzuschlag beträgt 70 S für jedes

Quadratmeter des auf ganze Quadratme-
ter gerundeten Produktes aus den zwei
größten, aufeinander senkrechten Abmes-
sungen des Dampfgefäßes bzw. Druckbe-
hälters. Bei der Abrundung auf ganze
Quadratmeter sind Bruchteile bis 0,5 m2

nicht zu berücksichtigen, Bruchteile über
0,5 m2 als volles Quadratmeter zu rechnen,
jedoch ist in jedem Falle die Gebühr für
mindestens 1 m2 voll zu entrichten. Bei der
Ermittlung der Abmessungen sind Dreh-
zapfen, Verbindungs- und Ausrüstungs-
stutzen usw. nicht zu berücksichtigen.
Besteht ein Dampfgefäß oder ein Druck-
behälter aus mehreren durch Rohre
miteinander verbundenen Elementen, so ist
der Größenzuschlag durch Summierung
der Querschnittsflächen der einzelnen
Elemente zu ermitteln.

7. Für Flaschen (§ 33 Abs. 1 lit. a), für losweise
zur Untersuchung bereitgestellte Treibgas-
tanks (§ 33 Abs. 1 lit. h), für Gefäße mit einem
Inhalt bis 150 1 (§33 Abs. 1 lit. c) und für
serienmäßig hergestellte, flaschenartige
Druckbehälter der Gruppe I besteht die
Gebühr aus einer Grundgebühr und einer
Stückgebühr:
a) Die Grundgebühr beträgt 695 S und ist

ohne Rücksicht auf die Anzahl der
geprüften Druckbehälter für jeden Prüftag
und bei jedem Wechsel des Prüfungsortes
zu entrichten.

b) Die Stückgebühr beträgt 10 S und ist für
jeden geprüften Druckbehälter zu entrich-
ten.

8. Für die Durchführung weiterer Prüfungen im
Rahmen der Bauprüfung oder Überprüfung
auf Grund von erteilten Ausnahmebewilligun-
gen nach §§ 14 Abs. 1, 20 Abs. 5, 27 Abs. 1, 37
Abs. 1, 40 Abs. 5, 55 Abs. 3 und 57 b
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einschließlich der Prüfungen nach den Anla-
gen 1 und 2 zu den Werkstoff- und Bauvor-
schriften für die Herstellung von Dampfkes-
seln (W. B. V.), in der geltenden Fassung,
sowie für die Durchführung von Prüfungen
nach §§ 36 a und 57 a ist eine Gebühr nach
dem für die Prüfungsdurchführung erforderli-
chen Zeitaufwand zu entrichten. Die Zeitge-
bühr beträgt je angefangener halber Stunde
380 S."

2. § 75 Abs. 1 lautet;

„(1) Vor Beginn der Prüfung sind vom
Prüfungswerber folgende Gebühren zu entrichten:

Schüssel

496. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Erklärung eines Bundesstraßenplanungsgebie-
tes im Bereich der Gemeinden Winklarn und

Amstetten

Auf Grund des § 14 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

Zur Sicherung des Baues eines Abschnittes der
B 121 a Weyerer Straße Abzweigung Amstetten
wird das aus der Anlage ersichtliche umrandete
Gelände, das für die spätere Führung der B 121 a
Weyerer Straße Abzweigung Amstetten in Betracht
kommt, zum Bundesstraßenplanungsgebiet erklärt.

Schüssel
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